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Landkreis Görlitz 
 

 
Vorlage Nr. 
BV/083/2020 

 

Geschäftsbereich 
Dezernat II 

 

  

  

 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit Status der Sitzung 

Unterausschuss Jugendhilfeplanung 21.01.2020 Vorberatung nicht öffentlich 

Jugendhilfeausschuss 06.02.2020 Entscheidung öffentlich 

 

 
TOP 

 
Teilfachplan V.C. – 4.2.1. § 33 SGB VIII – Vollzeitpflege 
Entlastungsangebote für Pflegeeltern 
 

 
 
 
 
Bernd Lange 
Landrat 
 

Beschlussvorschlag 

 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Görlitz beschließt den Bedarf an 
entlastenden Angeboten für Pflegeeltern. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 

Belastungen im laufenden HH-Jahr 110.000 Euro 
Veranschlagt unter Budget 36.3.3.01 
Belastung der Folgejahre 100.000 Euro 
 
 

Begründung 
 

Der Landkreis Görlitz hat das Ziel, Kindern, welche aus verschiedensten Gründen nicht in 
ihren Herkunftsfamilien leben können, das Aufwachsen in einer anderen Familie zu 
ermöglichen. Diese Familien sind Pflegefamilien, welche Kindern für eine unterschiedliche 
Dauer ein Zuhause geben. 

Für die Umsetzung dieses Ziels braucht es eine gute Begleitung der Pflegefamilien durch 
den Pflegekinderdienst des Jugendamtes sowie begleitender Angebote. 

Daher hat sich die Verwaltung des Landkreises Görlitz 2013 entschieden, den 
Pflegekinderdienst gemeinsam mit der Adoptionsvermittlungsstelle als eigenständiges 
Sachgebiet im Jugendamt aufzubauen. Seit September 2013 besteht das Sachgebiet 
Pflegekinderdienst / Adoptionsvermittlung mit Sachgebietsleitung gleichwertig neben den vier 
Sachgebieten des Allgemeinen Sozialen Dienstes. 

Im Sachgebiet selbst wurden verschiedene neue Konzepte, wie die Bereitschaftspflege oder 
die Verwandtenpflege, erarbeitet und umgesetzt. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde 
insbesondere in den letzten zwei Jahren ein Schwerpunkt. 

Das beigefügte Kapitel (eingeordnet in den Teilfachplan V. C) dient der Nachvollziehbarkeit, 
wie der Bedarf festgestellt wurde. 

Die weiteren Ausführungen erfolgen mündlich.  
 
 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 33, 39 SGB VIII 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 

 Anlage zum Beschluss: Bedarfsfeststellung an entlastenden Angeboten für 
Pflegeeltern 
 

 Zur Information: Teilfachplan V.C. – 4.2.1. § 33 SGB VIII – Vollzeitpflege 
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